
Solidarität ist eine Waffe!
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Beitrittserklärung H Rote Hilfe e.V.

Rote Hilfe e.V., Bundesvorstand, Postfach 3255, 37022 Göttingen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000318799
Mandatsreferenznummer: Wird separat mitgeteilt

Vorname und Name Mitglied/Neumitglied

Straße und Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

e-mail (wird ausschließlich vereinsintern verwendet)

Name und Ort des Kreditinstituts BIC

IBAN

Datum und Unterschrift Mitglied/Neumitglied

 Ich erkläre meinen Beitritt zur Roten Hilfe e.V.
 außerdem bin ich an aktiver Mitarbeit interessiert.
 Ich möchte regelmäßig den E-Mail-Newsletter erhalten.
 Ich zahle per Dauerauftrag auf das Konto der Roten Hilfe e.V. mit dem Betreff Mitgliedsbeitrag
 Der Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V. wird, jederzeit widerruflich, ermächtigt, die Beitrags-

zahlungen für das (Neu-)Mitglied von dem nebenstehend angegebenen Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich wird das genannte Kreditinstitut angewiesen, die von der Roten Hilfe e.V. 
auf das Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Innerhalb von 8 Wochen, beginnend ab dem 
Belastungsdatum, kann die/der KontoinhaberIn die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit dem angegebenen Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Eventuell 
verursachte Rücklastgebühren (Rückbuchungen z. B. bei ungedecktem Konto) gehen zu Lasten 
der/des KontoinhaberIn und können ebenfalls von dem genannten Konto abgebucht werden.

Ich zahle einen Mindestbeitrag von  jährlich 90,– € | anderer Betrag 
 halbjährlich 45,– € | anderer Betrag 
 vierteljährlich 22,50 € | anderer Betrag 
 monatlich 7,50 € | anderer Betrag

Ich zahle einen Solibeitrag von  jährlich 120,– €  monatlich 10,– €
Der Normalbeitrag beträgt 7,50 € / Monat, der ermäßigte Mindestbeitrag (für SchülerInnen, 
Erwerbslose usw.) 5,– € diesen bitte oben, unter „anderer Betrag“ eintragen.

 Ich bin schon Mitglied und ändere meinen Beitrag auf
 Ich bin schon Mitglied und ändere meine Adresse, Kontakt- oder Kontodaten wie unten

Aussageverweigerung –
ein permanentes Thema für alle

Umgang mit Repression und der Frage der Aus-
sageverweigerung sind untrennbarer Bestandteil 
linker Politik und nicht nur lästiges Beiwerk, mit 
dem sich Betroffene, deren direktes Umfeld und 
einige Spezialist*innen auseinandersetzen müssen. 
Es liegt an uns allen, unsere Strukturen vor staatli-
cher Repression so effektiv wie irgend möglich zu 
schützen. Das funktioniert nur, wenn wir den Re-
pressionsfall in unsere politischen Auseinanderset-
zungen einbeziehen und uns gemeinsam theoretisch 
und praktisch auf Situationen vorbereiten, in denen 
die*der Einzelne oft allein steht. Die Auseinander-
setzung mit dem Thema Festnahme und Knast er-
leichtert den Umgang mit dem Repressionsapparat. 
Darüber hinaus bedeutet Vorbereitung auch, sich da-
mit auseinanderzusetzen, was wir uns als Einzelne 
in bestimmten Situationen zutrauen, und individu-
elle Grenzen abzustecken. Wenn wir ehrlich damit 
umgehen, wo uns etwas zu heikel ist, geraten wir 
seltener in überfordernde Situationen. Es muss dar-
um gehen, dass wir mit den unangenehmen Situati-
onen fertig werden und nicht fertiggemacht werden. 
Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Aussagen 
vor allem ein Ausdruck der Schwäche politischer 
Strukturen sind. Aussagen werden gemacht, wenn 
sich Menschen mit den Folgen ihrer politischen Ak-
tivität alleine gelassen fühlen und daher versuchen, 
für sich das scheinbar Beste aus der Situation zu 
machen. Verantwortung heißt einerseits „keine Aus-
sagen“ – andererseits auch die Organisation von 
politischer und materieller Solidarität: Wir lassen 
niemanden alleine!

Meldet jede Festnahme, jede Vorladung zur Po-
lizei oder Staatsanwaltschaft der Roten Hilfe oder 
anderen Rechtshilfegruppen. So können wir gemein-
sam ein solidarisches Vorgehen besprechen.

Für weitere Infos zu Aussageverweigerung gibt es 
eine Broschüre, die ihr bei jeder Ortsgruppe und 
unter www.rote-hilfe.de/downloads bekommt.

Dez. 2017 Rote Hilfe e.V.

Keine AuSSAgen
Bei Polizei und 
STAATSAnWAlTSchAfT!

Keine zuSAmmenArBeiT
miT den STAATlichen 
rePreSSionSorgAnen!
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Kontakt: Rote Hilfe e. V. | Bundesgeschäftsstelle
Postfach 3255, 37022 Göttingen
Tel.: 0551 / 770 80 08  | Fax: 0551 / 770 80 09
bundesvorstand@rote-hilfe.de | info@rote-hilfe.de | www.rote-hilfe.de

Konto: Rote Hilfe e. V.
Kontonummer: 56036239 | Sparkasse Göttingen | BLZ 260 500 01
IBAN: DE25 2605 0001 0056 0362 39 | BIC: NOLADE21GOE



c) Vorladung als zeug*in von der Polizei
Auch als Zeug*in musst du grundsätzlich nicht bei der Polizei 

erscheinen; es besteht auch keine Aussagepflicht!
Durch eine Gesetzesverschärfung 2017 besteht nun für 

Zeug*innen aber dann eine Erscheinungspflicht und teilweise 
auch Aussagepflicht vor der Polizei, wenn die Polizei auf Grund 
eines Auftrages der Staatsanwaltschaft vorlädt. Daher ist nun 
bei der Vorladung als Zeug*in von der Polizei durchaus Vorsicht 
geboten. Es muss jedoch aus der Vorladung hervorgehen, ob du 
zum Erscheinen verpflichtet bist und welche Konsequenzen dir 
sonst drohen.

d) Vorladung als zeug*in von Staatsanwaltschaft und 
ermittlungsrichter*in
Bei einer Vorladung von der Staatsanwaltschaft oder der*dem 

Ermittlungsrichter*in besteht eine gesetzliche Erscheinungs-
pflicht. Zudem besteht die gesetzliche Pflicht, wahrheitsgemäß 
auszusagen, sofern du nicht zeugnis- oder auskunftsverweige-
rungsberechtigt bist. Da insbesondere Zeug*innenaussagen von 
der Repressionsjustiz zum Ausforschen von Zusammenhängen 
und der Spaltung genutzt werden, ist in den meisten Fällen auch 
hier die konsequente Aussageverweigerung das einzig richtige 
Verhalten.

Was tun bei Vorladung als zeug*innen und mögliche 
Konsequenzen

Es muss dir jedoch bewusst sein, dass die Staatsanwalt-
schaft sogenannte Ordnungsmittel (Ordnungsgeld und Ord-
nungshaft) einsetzt, um persönliches Erscheinen und Aussagen 
zu erzwingen. Hierzu zählt auch die zwangsweise Vorführung 
einer nicht erschienenen Person, d.h. du wirst von der Polizei 
abgeholt.

Bei einer Vorladung von der Staatsanwaltschaft/Ermitt-
lungsrichter*in oder von der Polizei im Auftrag der Staatsan-
waltschaft ist es daher wichtig, dich mit anderen Betroffenen, 
einer Ortsgruppe der Roten Hilfe oder anderen Antirepressions-
gruppen auszutauschen, um das weitere Vorgehen zu bespre-
chen und bestmöglich informiert zu sein. Ein weiteres Vorgehen 
sollte in jedem Fall nicht individuell entschieden werden, da 
das der Repressionsjustiz zumeist in die Hände spielt. Auch 
als Zeug*in hast du das Recht, eine*n Rechtsanwält*in als ju-
ristischen Beistand hinzuzuziehen, die*der dich berät und dir 
während der Zeug*innenvernehmung bei Staatsanwaltschaft 
oder Gericht zur Seite steht. Wenn du dorthin gehst, raten wir 
dringend dazu, mit einem Rechtsbeistand dort zu erscheinen.

Als linke Aktivist*innen werden wir immer wieder mit 
staatlicher Repression konfrontiert. Repression soll den 
Effekt haben, uns abzuschrecken, umzuerziehen und 
die Öffentlichkeit und den Staat als solchen vor uns zu 
schützen. Sie ist kein Fehler im System, sondern eine 
Eigenheit, die wir in unsere politischen Auseinanderset-
zungen mit einbeziehen müssen. Dazu gehört auch die 
Erkenntnis, dass der Staat und seine Repressionsorgane 
mit vielerlei Mitteln Informationen über linke Strukturen, 
Personenzusammenhänge und Aktivitäten zu gewinnen 
versuchen. Aussagen von linken Aktivist*innen bei Polizei 
und Staatsanwaltschaft sind für diese eine wichtige Quelle 
der Informationsgewinnung. Wir, die Rote Hilfe, stellen je-
doch immer wieder fest, dass dennoch Aussagen gemacht 
werden. Sei es, weil Betroffene in Strafverfahren ihre „Un-
schuld“ beweisen wollen. Sei es, weil sie eingeschüchtert 
und mit Ohnmachtsgefühlen konfrontiert sind und sich 
allein gelassen fühlen. Mit Aussagen bei den Repressions-
organen ist allerdings niemandem geholfen, außer den 
Repressionsorganen!

Der einzig sinnvolle Umgang mit staatlicher Repressi-
on ist die radikale Absage an jegliche Kooperation: Keine 
Zusammenarbeit mit und keine Aussagen bei staatlichen 
Repressionsorganen! Nur so können wir uns und unsere 
Strukturen schützen.

Aussageverweigerung als Waffe gegen den 
repressionsapparat

Die Abwehr von staatlicher Repression beginnt mit dem 
Mundhalten bei Polizei und Staatsanwaltschaft; nicht nur 
um die Genoss*innen, sondern auch um sich selbst zu 
schützen. Denn bei jedem Gespräch, jeder Festnahme und 
jedem Strafverfahren wollen Polizei und Justiz neben der 
Repression gegen Einzelne immer auch Informationen über 
politische und persönliche Zusammenhänge gewinnen. Al-
les, was du sagen würdest, werden die Repressionsorgane 
im Zweifel gegen dich und andere Aktivist*innen verwen-
den. Manchmal will die Polizei dich auch zu scheinbar 
„harmlosen“ oder „entlastenden“ Aussagen überreden. 
Aber es gibt keine „harmlosen“ Aussagen. Jede Äußerung 
hilft der Polizei bei ihren Ermittlungen, entweder gegen 
dich oder gegen andere. Scheinbar „entlastende“ Aus-
sagen können entweder andere belasten oder der Polizei 
Tipps geben, nach weiteren Beweisen gegen dich zu su-
chen. Daher raten wir grundsätzlich: Keine Zusammenar-
beit mit dem Repressionsapparat durch konsequente Aus-
sageverweigerung!

Überraschende Befragungen

Allein das Gefühl, bei einer Festnahme ganz und gar der Polizei aus-
geliefert zu sein, verleitet dazu, Aussagen zu machen. Es muss jedoch 
noch nicht einmal zu einer akuten Repressionssituation kommen, um 
mit der Polizei oder Geheimdiensten konfrontiert zu werden. Teilweise 
werden Leute auf Demos belanglos angequatscht und in ein „unver-
fängliches Gespräch“ verwickelt. Auch wenn solche Gespräche keinen 
„offiziellen“ Beigeschmack haben, so kann jedes Wort gegen euch und 
andere Aktivist*innen verwandt werden! Ebenso werden Genoss*innen 
immer wieder auf offener Straße, oft unter einem einfachen Vorwand, 
angequatscht oder angerufen, um sie als Informant*innen zu gewin-
nen. Hier hilft nur: Verweigert jedes Gespräch, lasst sie stehen und 
informiert eure Zusammenhänge und die Rote Hilfe!

festnahme
Wenn du festgenommen wurdest, kannst du dich nicht immer so 

einfach der Situation entziehen. Die Polizei hat für genau solche Mo-
mente Methoden entwickelt, wie sie dich unter Druck setzten kann 
und versuchen wird, Aussagen aus dir herauszubekommen. Die Vorge-
hensweise von „guter Bulle, böser Bulle“ kommt nicht nur in Filmen 
vor, sondern ist die gängige Praxis. Dies geschieht einerseits durch 
Einschüchterung (Anschreien, Gewaltandrohung und manchmal auch 
-ausübung, Drohen mit Konsequenzen bei den Eltern, in der Schule 
oder im Job) und andererseits über verständnisvolle Ansprache („Wir 
sind ja auch gegen die Rechten, wir wollen ja das gleiche“).

a) Vorladung als Beschuldigte*r von der Polizei
Grundsätzlich gilt: Zu Vorladungen von der Polizei musst und soll-

test du aus genannten Gründen nicht hingehen! Eine gesetzliche Er-
scheinungspflicht besteht nicht. Es drohen also keine Konsequenzen 
beim Fernbleiben. Zudem steht dir als Beschuldigte*r das Recht zu, 
die Aussage zu verweigern.

b) Vorladung als Beschuldigte*r von Staatsanwaltschaft und 
ermittlungsrichter*in
Bei Vorladungen von der Staatsanwaltschaft/Ermittlungsrichter*in 

besteht eine gesetzliche Erscheinungspflicht. Erscheinst du zu einer 
solchen Vorladung nicht, kannst du zwangsweise vorgeführt werden. Die 
Erscheinungspflicht hat allerdings nichts mit deinem Recht auf Aussa-
geverweigerung zu tun. Auch bei der Ladung durch Staatsanwält*innen 
oder Ermittlungsrichter*innen bist du gesetzlich nicht dazu verpflich-
tet, eine Aussage zu machen und die Aussageverweigerung darf dir 
nicht zu deinem Nachteil ausgelegt werden. Es ist empfehlenswert, 
dir zu einer solchen Vorladung eine*n Anwält*in mitzunehmen und vor-
her das Vorgehen zu besprechen. Dadurch ist es auch möglich, einer 
Verhörsituation zu entgehen, wenn der*die Antwält*in für dich spricht, 
auch wenn er*sie nur erklärt, dass du keine Aussage machen wirst.


